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mindestens sechs verschiedenen Fassungen des Liber rechnen3. Diese
verschlungene Überlieferung bietet für den Historiker die einmalige
Gelegenheit, dem Autor bei der ständigen Überarbeitung und Neu-
konzeption seines Werkes über die Schulter zu sehen4. In einer Hin-
sicht geben uns allerdings die eigenhändigen Arbeitsexemplare keine
eindeutige Auskunft, und zwar bei der Rekonstruktion der Bildung,
die Johann genossen hat.

Lange Zeit galt diese Frage nach dem Bildungshintergrund als nicht
besonders dringend. Fedor Schneider glaubte, einen Beweis für die
Herkunft Johanns aus Frankreich erbringen zu können, und stützte
sich dabei unter anderem auf das Argument, daß „die Geistescultur
dieses halbslawischen Landes“ (nämlich Kärntens) unmöglich „einen
der gebildetsten Leute des damaligen Deutschlands“ hätte hervorbrin-
gen können5. Seitdem allerdings Heinrich Fichtenau überzeugend für
eine Herkunft Johanns aus dem bayerisch-österreichischen Raum ar-
gumentiert hat6, kann die Gelehrsamkeit des Viktringer Abtes nicht
mehr als Konsequenz seiner französischen Herkunft betrachtet wer-
den. Die Frage nach dem Bildungsweg Johanns stellt sich daher mit
neuer Dringlichkeit. Peter Moraw und Fritz Peter Knapp haben die
Vermutung geäußert, Johann könnte sich sein Wissen an einer Univer-
sität in Frankreich oder Italien angeeignet haben, wie es z. B. ein dem
Viktringer bekannter Zeitgenosse, der gelehrte Abt Engelbert von
Admont, getan habe7. Diese Hypothese, mit der Moraw und Knapp
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